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Herbst-
Gemeindeversammlung
2017

Hergiswil. Kommuniziert klar.
Dienstag, 21. November 2017, 19.30 Uhr

Loppersaal, Schulhaus Grossmatt



Hergiswil. Ist finanziell stark.
Hergiswil. Ist im Dialog.
Hergiswil. Ist Kultur.
Hergiswil. Ist sicher.
Hergiswil. Klar!



Gemeindeversammlung 
 
der Politischen Gemeinde Hergiswil 
 
Dienstag, 21. November 2017, 19.30 Uhr 
 
kurze musikalische Eröffnung der Versammlung durch eine Formation der Musik-
schule Hergiswil 
 
Traktanden: 
 
1. Wahl der Stimmenzähler 
 
2. Finanzen: 

2.1 Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2018 
2.2 Gewährung eines Steuerrabattes für das Jahr 2018 
2.3 Genehmigung des Budgets für das Jahr 2018 

 
3. Einbürgerungsgesuch von (Zusicherung Gemeindebürgerrecht von Hergiswil): 

3.1 Lars Henschel, geb. 15.02.1975, ledig, deutscher Staatsangehöriger, 
Produktmanager, Pilatusstrasse 25 

3.2 Aurora Viscusi, geb. 24.03.1998, ledig, italienische Staatsangehörige, 
medizinische Praxisassistentin, Seestrasse 127 

3.3 Familie Frank Bias, geb. 07.02.1971, Zahnarzt, Karin Bias geb. Pohl, 
22.03.1976, Ärztin, mit den Kindern Elisabeth Bias, geb. 27.05.2009, 
Schülerin, Maximilian Bias, geb. 16.02.2011, Schüler, und Frederik Bias, 
geb. 30.11.2013, Schüler, deutsche Staatsangehörige, 
Sonnenbergstrasse 51 

 Urnenabstimmung an der Gemeindeversammlung, sofern ein Ablehnungsan-
trag vorliegt. 

 
4. Teilrevision Gemeindeordnung 
 
5. Totalrevision Friedhofreglement 

 
6. Neues Pfadilokal: Sanierung Liegenschaft Schulhausstrasse 13a, "alte 

Telefonzentrale" 
Erteilung eines Ausführungskredites (Fr. 250'000.--) 
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7. Teilrevision Nutzungsplanung: Gewässerraumzonen und Baulinien entlang des 

Sees, Gewässerraumzonen ausserhalb des Siedlungsgebietes, Schutzzonen 
Abflusswege, Sondernutzungszone für dicht überbautes Gebiet im Gewässer-
raum sowie Bereinigungen (Gefahrenzonen, Aufstufung Lärmempfindlichkeit 
und Perimeter Gestaltungspflicht) aufgrund Grenze Bauzone/See  

7.1 Orientierung 

7.2 Beschlussfassung über allfällige Abänderungsanträge 

7.3 Genehmigung des Zonenplanes Siedlung und Landschaft sowie des 
 Bau- und Zonenreglements 

 
8. Teilrevision Nutzungsplanung: Umzonung Parzelle Nr. 103, Seehotel Pilatus 

und Festlegung Sondernutzungsplanpflicht Parzellen Nr. 102 und 103 

8.1 Orientierung 

8.2 Beschlussfassung über allfällige Abänderungsanträge 

8.3 Genehmigung des Zonenplanes Siedlung 
 
Die Stimmberechtigten können zu den Zonenplänen Siedlung und Landschaft so-
wie zum Bau- und Zonenreglement bis spätestens zehn Tage vor der Gemeinde-
versammlung, d.h. bis am Samstag, 11. November 2017, schriftlich und begründet 
beim Gemeinderat Abänderungsanträge im Sinne des Gemeindegesetzes einrei-
chen (Art. 20 Abs. 1 Planungs- und Baugesetz; NG 611.1). An der Gemeindever-
sammlung können dazu keine Abänderungsanträge mehr eingereicht werden. 
 
9. Wildbäche: Steinibach und seine Zuflüsse; Erhaltungsprojekt 2018 bis 2021 

Kohlerrutsch, Hell – Sören - Steingraben 
 Erteilung eines Ausführungskredites (Fr. 1'300'000.--) 
 
Die stimmfähigen Bürgerinnen und Bürger werden zu zahlreicher Beteiligung ein-
geladen. Im Anschluss an die Herbst-Gemeindeversammlung ist die Bevölkerung 
zu einem Apéro eingeladen. 

 

Hergiswil, 3. Oktober 2017 
 

GEMEINDERAT HERGISWIL 

Erläuterungen zum Traktandum 2 
 
 
Steuerfuss 2018 
 
Die finanzielle Lage erlaubt es weiterhin, den Steuerfuss auf 1.59 Einheiten zu be-
lassen.  
 
Steuerrabatt 
 
Die Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2034 zeigt die Entwicklung der Gemein-
definanzen auf. Aufgrund der soliden finanziellen Lage in den nächsten Jahren 
beantragt der Gemeinderat, auf die Einkommens- und Vermögenssteuer der na-
türlichen Personen einen Rabatt von 0.12 Einheiten zu gewähren. Der beantragte 
Steuerrabatt ergibt insgesamt einen Betrag von rund Fr. 2.0 Mio. 
 
Budget 2018 
 
Die detaillierte Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung können am Schalter der 
Gemeindeverwaltung eingesehen werden. Das Budget 2018 ist zudem auf 
http://www.hergiswil.ch aufgeschaltet. Bei der Abteilung Finanzen kann ein de-
taillierter Ausdruck angefordert werden. 
 
1. Übersicht 
 
Die Grundlagen des Budgets 2018 bilden das Gemeindefinanzhaushaltsgesetz, die 
Gemeindefinanzhaushaltsverordnung und kantonale Vorgaben. 

Das Budget 2018 rechnet mit Aufwendungen von Fr. 34.6 Mio. und Erträgen von 
Fr. 33.0 Mio. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von Fr. 1.6 Mio. Die Nettoin-
vestitionen belaufen sich auf Fr. 22.0 Mio. 
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2. Gestufter Erfolgsnachweis 
 

Gesamtübersicht Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016

Betrag Betrag Betrag

Betrieblicher Aufwand 28'825'200.00 28'777'300.00 31'318'811.57
Personalaufwand 10'945'000.00 11'337'600.00 11'107'898.03
Sach- und übriger Aufwand 5'315'900.00 5'363'500.00 4'743'816.74
Einlagen 173'200.00 35'300.00 88'776.51
Transferaufwand 12'391'100.00 12'040'900.00 15'369'468.99
Durchlaufende Beiträge 8'851.30

Betrieblicher Ertrag -31'764'100.00 -33'838'200.00 -33'939'133.31
Fiskalertrag -26'439'000.00 -27'704'000.00 -27'895'266.75
Regalien und Konzessionen -100.00 -100.00 -209.00
Entgelte -3'221'000.00 -3'488'900.00 -3'505'163.74
Verschiedene Erträge
Entnahmen Fonds -95'400.00 -154'300.00 -26'295.51
Transferertrag -2'008'600.00 -2'490'900.00 -2'503'347.01
Durchlaufende Beiträge -8'851.30

Ergebnis vor Abschreibungen -2'938'900.00 -5'060'900.00 -2'620'321.74

Abschreibungen 4'547'800.00 4'550'900.00 4'466'907.35

Ergebnis aus betrieblicher 
Tätigkeit 1'608'900.00 -510'000.00 1'846'585.61

Finanzaufwand 290'200.00 267'000.00 268'735.30
Finanzertrag -294'800.00 -341'700.00 -501'731.60

Ergebnis aus Finanzierung -4'600.00 -74'700.00 -232'996.30

Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00
Ausserordentlicher Ertrag 0.00 -1'037'130.00

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 -1'037'130.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 1'604'300.00 -584'700.00 576'459.31
 

  

 

Das betriebliche Ergebnis vor Abschreibungen zeigt einen Gewinn von Fr. 2.9 Mio. 
gegenüber dem Budget 2017 von Fr. 5.1 Mio. Das betriebliche Ergebnis nach Ab-
schreibungen weist einen Verlust von Fr. 1.6 Mio. aus. Dieses Ergebnis ist um Fr. 2.1 
Mio. tiefer als im Budget 2017. Das Budget 2017 weist einen Gewinn von Fr. 0.5 Mio. 
aus. 
 
Abschreibungen: 
Im Jahr 2017 werden bei verschiedenen Anlagen die letzten grösseren Abschrei-
bungen verbucht, zum Beispiel die Einstellhalle Allmendli. Diese fallen im Jahr 
2018 nicht mehr an und sind darum im Budget 2018 nicht mehr budgetiert. Die In-
vestitionssumme im Jahr 2017 erreicht jedoch ein hohes Niveau. Diese Investitio-
nen generieren im Jahr 2018 erstmals Abschreibungen, sodass die gesamten Ab-
schreibungen trotzdem auf der Höhe der Vorjahre verbleiben (Budget 2017 und 
2018 rund Fr. 4.5 Mio.). 

Für den Finanzausgleich 2018 budgetieren wir Fr. 9.4 Mio. Die Steuererträge des 
Jahres 2017 bilden die Grundlage der Finanzausgleichszahlung im Jahr 2018. 
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3. Die wichtigsten Zahlen im Überblick 
 
3.1 Erfolgsrechnung 
 

Positionen
(in tausend Franken)  Soll  Haben  Netto  Soll  Haben  Netto Netto %

Steuerertrag Natürliche Personen 0.00 23'915 23'915 0.00 25'426 25'426 -1'511 -5.9
Steuerertrag Juristische Personen 0.00 2'322 2'322 0.00 2'110 2 '110 212 10.0
Feuerwehrabgabe 0.00 293 293 0.00 259 259 34 13.2
Anteil an Grundstückgewinnsteuern 0.00 1'000 1'000 0.00 1'500 1'500 -500 -33.3
Anteil an Erbschafts- u. Schenkungssteuern 0.00 0 0 0.00 50 50 -50 0.0
Anteil an Hundesteuern 0.00 14 14 0.00 14 14 0 0.0
Entnahme aus Vorfinanzierungen EK 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0.0

Total Ertrag 0 27'544 27'544 0 29'359 29'359 -1'815 -6.2

Allg. Verwaltung 3'507 621 2 '886 4'113 676 3'437 -551 -16.0
Öffentliche Sicherheit 877 446 431 553 456 97 334 344.6
Bildung 9'658 354 9'305 9'774 407 9'367 -63 -0.7
Kultur und Freizeit 1'172 161 1'012 1'155 171 984 28 2.8
Gesundheit 26 0 26 26 0 26 0 0.0
Soziale Sicherheit 1'612 142 1'471 1'653 145 1'508 -37 -2.4
Verkehr 2'128 219 1'910 2'190 217 1'973 -64 -3.2
Umwelt und Raumordnung 4'447 2'611 1'836 4'501 2'633 1'869 -33 -1.8
Volkswirtschaft 398 363 35 394 363 31 4 12.7
Finanzausgleich 9'557 233 9'324 8'910 260 8'650 674 7.8
Finanzen 1'241 328 914 1'186 353 832 81 9.8

Total Aufwand 34'623 5'476 29'148 34'454 5'680 28'774 374 1.3

Ergebnis -1'604 585

Veränderung Budget 2018  Budget 2017 

 

3.2. Investitionsrechnung 
 

Das Budget der Investitionsrechnung setzt sich aus den nachstehenden 

Positionen zusammen:

Investitionen Budget

2018

Franken

Sanierung Falttore Feuerwehrlokal 56'000

San Hist Grossmatt Sanierung (Subvention) -80'000

Mobiliar Schule Grossmatt 80'000

Sanierung Sportplatz Grossmatt 20'000

Umgestaltung Pausenplatz Dorf 300'000

Kunstrasenersatz Sportplatz Dorf 510'000

Kunstrasenersatz Sportplatz Dorf (Subvention) -120'000

SH Grossmatt Sanierung; Planungs- und Ausführungskredit 17'200'000

Photovoltaikanlage  Grossmatt 91'000

Veloparkierung 40'000

Verkehrs Situation Grossmatt 25'000

Klappbestuhlung Aula Grossmatt 125'000

Informatik Schule 50'000

Jährliche Informatik Investitionen Schule 40'000

Vorprojekt Neugestaltung Dorfplatz 50'000

Wanderwege 40'000

Gemeindhausplatzgestaltung 191'000

Badisanierung 50'000

Parkleitsystem 50'000

Kantonsstrasse Abschnitt Grenze Innerorts bis Rohrhalden 53'000

Anpassung Strassenentwässerung Bergstrasse, Wissachli 91'000

Fussgängerleitsystem 30'000

Ersatz VW-Brückenwagen 38'000

Ersatz Salzstreuer 40'000

Erstellung Veloparkierung Rössliplatz 35'000

Reservoir Brunni, Sanierung Wasserkammern 76'000

EP Sonnhaldenstrasse 1'500'000

FLAMA Doppelspurausbau zb 250'000  
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Fortsetzung Investitionen 
 

Wasserleitung Sonnenbergstrass, Aeschi - Stampf 30'000

Ersatz Wasserleitung Pilatusstrasse, Sonnenberstr. - Steinibach                                                         15'000

Ersatz Wasserleitung Mozartweg 75'000

Netzausbauten Wasserversorgung 50'000

Netzergänzung Bergstrasse 2-10 15'000

Netzausbauten Wasserversorgung 20'000

Rechte an Schutzzonen Quellfassungen der Wasserversorgung 100'000

Notfallplanung Trinkwasserversorgung 30'000

Wasseranschlussbeiträge private Unternehmungen -50'000

Wasseranschlussbeiträge private Haushalte -30'000

Sanierung Seeableitung ARA 45'000

Abwasserpumpwerke 70'000

Fräkmündleitungen 25'000

Netzausbauten Abwasser 70'000

Netzausbauten Abwasserreinigung GEP 175'000

Wasseranschlussbeiträge Abwasser private Unternehm -35'000

Wasseranschlussbeiträge Abwasser private Haushalte -35'000

Steinibach, 6. Bauetappe 150'000

Massnahmen Bachdurchlass Schluchenbach 127'000

Steinibach, 5. Bauetappe, Baulos 5.5 200'000

Kohlerrutsch Etappe 2018-2021 200'000

Gewässerverbauungen Beiträge Bund -70'000

Gewässerverbauungen Beiträge Kanton -50'000

Lärmsanierung Gemeindestrassen 20'000

Kostenbeitrag an Lärmsanierung Gemeindestrassen -18'000

Schulhausstrasse 13 a Sanierung 100'000

Schulhausstrasse 13 a Sanierung (Beitrag kath. Kirchgemeinde) -100'000

Nettoinvestitionen 21'960'000
 

 
Für die Sanierung des Schulhaus Grossmatt sind für das Jahr 2018 Kosten von Fr. 
17.2 Mio. budgetiert. Der Grund für die hohen Ausgaben im Jahr 2018 ist, dass die 
für die Sanierung im Jahre 2017 budgetierten Fr. 9.0 Mio. nicht ausgeschöpft wer-
den. 
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Fortsetzung Investitionen 
 

Wasserleitung Sonnenbergstrass, Aeschi - Stampf 30'000

Ersatz Wasserleitung Pilatusstrasse, Sonnenberstr. - Steinibach                                                         15'000

Ersatz Wasserleitung Mozartweg 75'000

Netzausbauten Wasserversorgung 50'000

Netzergänzung Bergstrasse 2-10 15'000

Netzausbauten Wasserversorgung 20'000

Rechte an Schutzzonen Quellfassungen der Wasserversorgung 100'000

Notfallplanung Trinkwasserversorgung 30'000

Wasseranschlussbeiträge private Unternehmungen -50'000

Wasseranschlussbeiträge private Haushalte -30'000

Sanierung Seeableitung ARA 45'000

Abwasserpumpwerke 70'000

Fräkmündleitungen 25'000

Netzausbauten Abwasser 70'000

Netzausbauten Abwasserreinigung GEP 175'000

Wasseranschlussbeiträge Abwasser private Unternehm -35'000

Wasseranschlussbeiträge Abwasser private Haushalte -35'000

Steinibach, 6. Bauetappe 150'000

Massnahmen Bachdurchlass Schluchenbach 127'000

Steinibach, 5. Bauetappe, Baulos 5.5 200'000

Kohlerrutsch Etappe 2018-2021 200'000

Gewässerverbauungen Beiträge Bund -70'000

Gewässerverbauungen Beiträge Kanton -50'000

Lärmsanierung Gemeindestrassen 20'000

Kostenbeitrag an Lärmsanierung Gemeindestrassen -18'000

Schulhausstrasse 13 a Sanierung 100'000

Schulhausstrasse 13 a Sanierung (Beitrag kath. Kirchgemeinde) -100'000

Nettoinvestitionen 21'960'000
 

 
Für die Sanierung des Schulhaus Grossmatt sind für das Jahr 2018 Kosten von Fr. 
17.2 Mio. budgetiert. Der Grund für die hohen Ausgaben im Jahr 2018 ist, dass die 
für die Sanierung im Jahre 2017 budgetierten Fr. 9.0 Mio. nicht ausgeschöpft wer-
den. 
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4. Kennzahlen 
 
Die Kennzahlen beurteilen die finanzielle Situation einer Gemeinde. Die ermittel-
ten Werte für das Budget 2018 haben wir den Zahlen aus den Jahresabschlüssen 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 und dem Budget 2017 gegenübergestellt. 

 

Kennzahl R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 R 2016 B 2017 B 2018

Selbstfinanzierungsanteil 20.00% 6.36% 7.60% 40.63% 9.13% 15.38% 10.09%
Selbstfinanzierungsgrad 186.60% 42.40% 124.08% 428.38% 71.42% 37.60% 14.55%
Zinsbelastungsanteil -0.11% 0.29% -0.13% -0.26% 0.54% 0.23% 0.25%
Kapitaldienstanteil 14.10% 15.20% 15.68% 10.73% 13.71% 13.74% 14.62%
Investitionsanteil 14.20% 22.67% 33.75% 14.25% 17.29% 33.25% 43.79%  

 
 
Kommentar zu den Kennzahlen 
 
Der Selbstfinanzierungsanteil zeigt die Selbstfinanzierung in Prozenten des lau-
fenden Ertrags. Als Richtwerte gelten: 
 

 über 20 %  =  gut 
 10 bis 20 %  = mittel 
 unter 10 %  =  schlecht 

 
Der Selbstfinanzierungsanteil gibt an, welcher Anteil des Ertrages zur Finanzie-
rung der Investitionen aufgewendet werden kann. 
  

 
Der Selbstfinanzierungrad zeigt an, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus 
eigenen Mitteln finanziert werden kann. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzie-
rungsgrad im Durchschnitt 100 % betragen. 
 
Der Durchschnitt des Selbstfinanzierungsgrades von Rechnung 2012 bis Budget 
2018 beträgt 129.3 %. 
 
Die Grafik unten zeigt die jährliche Selbstfinanzierung und die Nettoinvestitionen 
nebeneinander. 

In den Jahren 2012 und 2015 deckte der Selbstfinanzierungsanteil die 
Nettoinvestitionen (> 100 %). Im Budget 2018 wiederspiegelt sich die sehr hohe 
Investition in das Schulhaus Grossmatt. 
 
 
Entwicklung der Selbstfinanzierung und den Nettoinvestitionen seit 2012 
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Der Zinsbelastungsanteil zeigt die Differenz zwischen Zinsaufwand und Zinser-
trag in Prozenten des laufenden Ertrages (betrieblicher Ertrag ohne durchlaufende 
Beiträge, Finanzertrag, Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen, ausser-
ordentlicher Ertrag sowie interne Verrechnungen). Als Richtwerte gelten: 

 0 bis 4 % = gut 
 4 bis 9 %  =  genügend 
 10 und mehr =  schlecht 

Anmerkung: Dank den aktuell sehr tiefen Fremdkapitalzinsen bleibt die Zinsbelas-
tung für die Gemeinde sehr tief. 
 
Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der laufende Ertrag durch 
den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher 
Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin. Ein Wert von 
mehr als 15 % gilt als hohe Belastung. 
 
Anmerkung: Der Abschreibungsbedarf wird mit den geplanten Investitionen wie 
die Sanierung des Schulhauses Grossmatt in den nächsten Jahren zunehmen. 
 
Der Investitionsanteil entspricht den Bruttoinvestitionen in Prozenten des konso-
lidierten Gesamtaufwandes. Als Richtwerte gelten:  

 unter 10 %  = schwache Investitionstätigkeit,  
 10 bis 20 % = mittlere Investitionstätigkeit,  
 20 bis 40 % = starke Investitionstätigkeit,  
 über 40 % = sehr starke Investitionstätigkeit.  

Anmerkung: Die Sanierung des Schulhauses Grossmatt hat zur Folge, dass der Ka-
pitalbedarf in unserer Gemeinde weiterhin hoch bleibt. 
  

5. Kommentar zum Ergebnis der Budgetberatungen 
 
Steuerertrag 
 
Die Steuererträge werden aufgrund der vom Kanton zur Verfügung gestellten In-
formationen ermittelt. Der Gesamtsteuerertrag wird in gleicher Höhe wie im Vor-
jahresbudget erwartet. 
 
Personalaufwand 
 
Der Personalaufwand im Budget 2018 ist mit Fr. 10.9 Mio. etwas tiefer als im Budget 
2017 (minus Fr. 0.4 Mio.). 
 
Beeinflussbare Aufwendungen 
 
Bei den Sach- und Übrigen Betriebsaufwendungen, die der Gemeinderat innerhalb 
der Erfolgsrechnung teilweise beeinflussen kann, entsprechen die Ausgaben dem 
Budget 2017. Diese Aufwendungen werden vom Gemeinderat auf Notwendigkeit 
und Dringlichkeit kritisch geprüft.  
 
Stetige Verbesserungen (Prozesse, Mitteleinsatz) ohne Reduktion der Leistungen 
sieht der Gemeinderat als eine Daueraufgabe. 
 
Gebundene Ausgaben 
 
Bei den gesetzlich gebundenen Ausgaben ist das Budget 2018 aufgrund von Infor-
mationen und Angaben des Kantons und der entsprechenden Departemente er-
stellt worden. Für den Finanzausgleich 2018 haben wir einen Betrag in der Höhe 
von Fr 9.4 Mio. budgetiert. Gleichzeitig erhält die Gemeinde Hergiswil einen Las-
tenausgleich von Fr. 0.3 Mio. für die Gewässerverbauungen. 
 
Ergebnis 
 
Das Budget 2018 rechnet mit einem Aufwandüberschuss (Verlust) von Fr. 1.6 Mio. 
Im Budget 2018 sind keine Entnahmen aus den Rücklagen budgetiert. 
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Die Steuererträge werden aufgrund der vom Kanton zur Verfügung gestellten In-
formationen ermittelt. Der Gesamtsteuerertrag wird in gleicher Höhe wie im Vor-
jahresbudget erwartet. 
 
Personalaufwand 
 
Der Personalaufwand im Budget 2018 ist mit Fr. 10.9 Mio. etwas tiefer als im Budget 
2017 (minus Fr. 0.4 Mio.). 
 
Beeinflussbare Aufwendungen 
 
Bei den Sach- und Übrigen Betriebsaufwendungen, die der Gemeinderat innerhalb 
der Erfolgsrechnung teilweise beeinflussen kann, entsprechen die Ausgaben dem 
Budget 2017. Diese Aufwendungen werden vom Gemeinderat auf Notwendigkeit 
und Dringlichkeit kritisch geprüft.  
 
Stetige Verbesserungen (Prozesse, Mitteleinsatz) ohne Reduktion der Leistungen 
sieht der Gemeinderat als eine Daueraufgabe. 
 
Gebundene Ausgaben 
 
Bei den gesetzlich gebundenen Ausgaben ist das Budget 2018 aufgrund von Infor-
mationen und Angaben des Kantons und der entsprechenden Departemente er-
stellt worden. Für den Finanzausgleich 2018 haben wir einen Betrag in der Höhe 
von Fr 9.4 Mio. budgetiert. Gleichzeitig erhält die Gemeinde Hergiswil einen Las-
tenausgleich von Fr. 0.3 Mio. für die Gewässerverbauungen. 
 
Ergebnis 
 
Das Budget 2018 rechnet mit einem Aufwandüberschuss (Verlust) von Fr. 1.6 Mio. 
Im Budget 2018 sind keine Entnahmen aus den Rücklagen budgetiert. 
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Steuerrabatt 
 
Die Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2034 zeigt die Entwicklung der Gemein-
definanzen auf.  
 
Aufgrund der soliden finanziellen Lage in den nächsten Jahren beantragt der Ge-
meinderat, auf die Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen 
einen Rabatt von 0.12 Einheiten zu gewähren. Der beantragte Steuerrabatt ergibt 
insgesamt einen Betrag von rund Fr. 2.0 Mio. 
 
Investitionen 
 
Die Investitionsrechnung budgetiert einen Nettoinvestitionsbetrag von 
Fr. 22.0 Mio. Diese sind für die Bereiche Bildung (Fr. 18.4 Mio.), Sport und Freizeit 
Fr. 0.3 Mio.), Verkehr (Fr. 0.3 Mio.), Wasserversorgung (Fr. 2.1 Mio.), Abwasserreini-
gung (Fr. 0.3 Mio.), Bachverbauungen (Fr. 0.5 Mio.) und übrige (Fr. 0.1) vorgesehen. 
 
Die Zielsetzung des Gemeinderats ist es, jährlich netto Fr. 4.0 bis 4.5 Mio. zu inves-
tieren, ausschliesslich Grossinvestitionen (im Budget 2018 sind für die Sanierung 
des Schulhauses Grossmatt Fr. 17.2 Mio. budgetiert). 
 
 
6. Antrag des Gemeinderates 
 
Steuerfuss 2018 

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss bei den natürlichen Personen für das 
Jahr 2018 auf 1.59 Einheiten zu belassen. 
 
Steuerrabatt 

Der Gemeinderat beantragt für das Jahr 2018 einen Steuerrabatt von 0.12 Einheiten 
auf die Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen zu gewäh-
ren. 
 
Budget 2018 

Das Budget 2018 der Gemeinde Hergiswil bestehend aus: 

-  der Erfolgsrechnung und 

-  der Investitionsrechnung 

sei zu genehmigen. 
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Erläuterungen zum Traktandum 3 
 
Einbürgerungen 
 
Folgende Personen haben um die Zusicherung des Gemeindebürgerrechts von 
Hergiswil nachgesucht: 
 
1. Henschel Lars, geb. 15.02.1975, deutscher Staatsangehörige, ledig, 

Produktmanager, wohnhaft in 6052 Hergiswil, Pilatusstrasse 25  

2. Viscusi Aurora, geb. 24.03.1998, italienische Staatsangehörige, ledig, 
medizinische Praxisassistentin, wohnhaft in 6052 Hergiswil, Seestrasse 127  

3. Familie Frank Bias, geb. 07.02.1971, Zahnarzt, Karin Bias geb. Pohl, geb. 
22.03.1976, Ärztin, mit den Kindern Elisabeth, geb. 27.05.2009, Maximilian, 
geb. 16.02.2011 und Frederik, geb. 30.11.2013, alles deutsche Staatsangehö-
rige, wohnhaft in 6052 Hergiswil, Sonnenbergstrasse 51 

 

Die Überprüfung der Gesuchsunterlagen hat ergeben, dass die formellen wie 
auch die materiellen Voraussetzungen für die Einbürgerungen gemäss Bürger-
rechtsgesetzgebung erfüllt sind. 
 
Zum Abstimmungsverfahren 
 
Das Bundesgericht hat in Änderung seiner bisherigen Praxis im Jahr 2003 festge-
stellt, dass ein Einbürgerungsentscheid nicht ein rein politischer Entscheid, 
sondern ein Verwaltungsakt sei. Der oder die Betroffene sei Partei und habe so-
mit ein Recht auf eine Begründung des negativen Entscheides. 

Einbürgerungen können gemäss den Weisungen des Regierungsrates nach wie 
vor an der Urne innerhalb der Gemeindeversammlung durchgeführt werden. 
Ohne ausdrücklichen und begründeten Antrag auf Ablehnung eines bestimmten 
Gesuches wird über das betreffende Gesuch nicht in geheimer Abstimmung ent-
schieden. Das Einbürgerungsgesuch gilt dann als angenommen. 

Anträge auf Ablehnung des Einbürgerungsgesuches müssen detailliert und sach-
lich begründet werden. Begründungen allein mit dem Hinweis auf Herkunft, Ras-
se, religiöse oder politische Überzeugung sind unzulässig. Sie widersprechen 
dem Rassendiskriminierungsverbot gemäss Bundesverfassung und gelten als 
nicht gestellt. Nach Abschluss der Diskussion findet die Urnenabstimmung nur 
zu jenen Einbürgerungsgesuchen statt, zu denen ein begründeter Antrag auf 
Nichteinbürgerung gestellt wurde. 
 
Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt, den vorliegenden Einbürgerungsgesuchen zuzu-
stimmen. 
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Gemeinde Hergiswil NW 0.11 
 
Teilrevision der Gemeindeordnung 
vom 21. November 2017 

Die Akt ivbürger innen und Akt ivbürger der Gemeinde Hergiswi l ,  

gestützt auf Art 71 der Kantonsverfassung, in Ausführung von Art. 13 Abs. 1 
des Gesetzes über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden 
(Gemeindegesetz, GemG)  

beschl iessen:  
  

 
Art. 11 

 
 1 Die Mitglieder des Gemeinderates werden 
auf die verfassungsmässige Amtsdauer von 
vier Jahren gewählt. Die Wahlen sind jeweils 
zwei Jahre nach den Landratswahlen 
durchzuführen. 
 
 2 Aus der Mitte des Gemeinderates werden 
das Präsidium und das Vizepräsidium nach 
den kantonalen Vorschriften gewählt.  
 
 

 
Wahlverfahren 

  
 

Art. 15 
 
 1 Die Finanzkommission besteht aus fünf 
Mitgliedern. 
 
 2 Die Mitglieder der Finanzkommission 
werden auf die verfassungsmässige Amtsdau-
er von vier Jahren gewählt. Die Wahlen sind 
jeweils zwei Jahre nach den Landratswah-
len durchzuführen. 
 
 3 Die Finanzkommission konstituiert sich 
selbst. 

 
Ständige Kommissionen: 
 
1. Finanzkommission 
a) Wahl 

Erläuterungen zum Traktandum 4 
 
 
Teilrevision Gemeindeordnung 
 
 
Ausgangslage 
 
Die politischen Rechte sind im Kanton Nidwalden – abhängig davon, ob es sich 
um eidgenössische, kantonale oder kommunale Wahlen und Abstimmungen 
handelt – in unterschiedlichen Erlassen geregelt. 
 
Mit der Teilrevision der kantonalen Gesetzgebung über die politischen Rechte im 
Kanton und den Gemeinden wurden verschiedene Ziele verfolgt. Unter anderem 
soll eine gegenüber den Landrats- und Regierungsratswahlen alternierende Wahl 
der administrativen Räte der Gemeinden möglich sein. D.h. die Wahl der admi-
nistrativen Räte erfolgt zwei Jahre nach den Landratswahlen. Die neue kantonale 
Gesetzgebung wird per 1. Januar 2018 in Kraft treten. 
 
Neu können die Gemeinden in der Gemeindeordnung festlegen, ob die Wahlen 
der kommunalen Behörden zwei Jahre nach den Landratswahlen stattfinden, 
gleichzeitig mit den Landratswahlen oder ob alle zwei Jahre je die Hälfte der 
administrativen Räte und der Mitglieder der Finanzkommission gewählt werden. 
 
 
Erwägungen 
 
Laut Art. 11 der Gemeindeordnung werden die Mitglieder des Gemeinderates auf 
die verfassungsmässige Amtsdauer von 4 Jahren gewählt. Die Wahlen sind im 
Jahr der Landratswahlen durchzuführen.  
 
Das System der Gesamterneuerungswahlen hat sich bewährt. Der Gemeinderat 
beantragt jedoch, die Gemeinderatswahlen versetzt zu den Landrats- und Regie-
rungsratswahlen durchzuführen. Die im selben Jahr stattfindenden Behörden-
wahlen stellen eine grosse Herausforderung an die Parteien dar, genügend fähi-
ge und willige Personen zu finden. Auch ist es für die Bevölkerung nicht immer 
einfach, den Durchblick zu wahren, wer für welches Amt kandidiert. 
 
Deshalb macht es Sinn, die kommunalen Wahlen nicht mehr gleichzeitig mit den 
Landratswahlen durchzuführen sondern versetzt, zwei Jahre nach den Land-
ratswahlen. Damit der neue Wahlmodus bereits für die kommunalen Wahlen 2018 
greift, ist die Gemeindeordnung per 1. Januar 2018 zu ändern. 
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Erläuterungen zum Traktandum 5 
 
 
Totalrevision Friedhofreglement 
 
 
Ausgangslage 
 

Per 1. Januar 2013 ist die kantonale Friedhofs- und Bestattungsverordnung in 
Kraft getreten. Diese ersetzt die Verordnung vom 21. Februar 1901 über das 
Begräbniswesen. Gemäss den Übergangsbestimmungen sind die kommunalen 
Friedhofreglemente an das neue Recht anzupassen. 
 
Im Sommer 2017 wurde die Friedhofgestaltung Birkenhain realisiert. Ab Januar 
2018 steht das neue Gemeinschaftsgrab Birkenhain für Aschenbeisetzungen zur 
Verfügung. Die neue Bestattungsart ist in das Friedhofreglement aufzunehmen. 
 
Das Friedhofreglement vom 23. November 2007 wurde daher einer Totalrevision 
unterzogen und wie folgt überarbeitet: 

− Anpassung an die kantonale Friedhofs- und Bestattungsverordnung 
− Aufnahme neues Angebot Gemeinschaftsgrab Birkenhain 
− Neustrukturierung und Anpassung an heutige Bedürfnisse 
 
 

Kantonale Friedhofs- und Bestattungsverordnung 
 

Wartefrist: Die Wartefristen für Bestattungen werden in der kantonalen Verord-
nung geregelt und müssen im Friedhofreglement nicht mehr aufgeführt werden. 
Erdbestattungen haben spätestens fünf Tage nach Eintritt des Todes zu erfolgen, 
mit einer Ausnahmebewilligung kann diese Frist auf längstens acht Tage verlän-
gert werden. 
 
Materialien der Einsargung: Die Materialen werden in der kantonalen Verordnung 
geregelt und müssen im Friedhofreglement nicht mehr aufgeführt werden. Der 
Sarg wie auch die Ausstattung muss aus leicht verrottbarem und umweltverträg-
lichem Material bestehen.  
 
Grabesruhe: Gemäss kantonaler Verordnung beträgt die Grabesruhe bei Erdbe-
stattungen und Urnenbestattungen wenigstens 15 Jahre. Im bisherigen Friedhof-
reglement dauert die Grabesruhe 20 Jahre. Aufgrund der veränderten Bedürfnis-
se soll die Grabesruhe neu analog dem kantonalem Recht auf 15 Jahre festgelegt 
werden. Für bestehende Grabstätten gilt die bisherige Grabesruhe. Falls die 
Angehörigen eine längere Grabesruhe wünschen, besteht die Möglichkeit, ein 
Familiengrab zu mieten. Bei dieser Grabart beträgt die Mietdauer mindestens 20 
Jahre und kann bei Bedarf verlängert werden. 
 
Reihengräber: Aufgrund der reduzierten Grabesruhe darf in einem Reihengrab nur 
eine Bestattung erfolgen. Bei einer zusätzlichen späteren Bestattung würde die 
Grabesruhe von 15 Jahre nicht mehr eingehalten. 

 

 

  
 

Art. 37a 
 
Die Amtsdauer nach den erstmaligen Neuwah-
len des Gemeinderates und der Finanzkom-
mission nach Inkrafttreten der Änderung vom 
21. November 2017 dauert zwei Jahre von 
2018 bis 2020. Anschliessend gilt die verfas-
sungsmässige Amtsdauer von vier Jahren. 
Vorbehalten bleiben die kantonalen Bestim-
mungen über die Wahl des Präsidenten und 
des Vizepräsidenten. 
 

 
Übergangsbestimmung 
zur Änderung vom  
21. November 2017 

 

Diese Teilrevision tritt nach der Annahme durch die Gemeindeversammlung 
und der Genehmigung durch den Regierungsrat am 1. Januar 2018 in Kraft. 
 
Hergiswil, den 21. November 2017 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt, der vorliegenden Teilrevision der Gemeinde-
ordnung zuzustimmen. 
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ordnung zuzustimmen. 
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Mietgebühren: Für Familiengräber und Hallengräber wird wie bis anhin eine Miet-
gebühr erhoben. Aufgrund der veränderten Bedürfnisse wird die Mindest-
Mietdauer reduziert und die Mietgebühr entsprechend angepasst. Dadurch soll 
das Angebot der Familiengräber attraktiver werden. Neu gelten folgende Mietbe-
dingungen: 
 Dauer Mietgebühr bisher 

− Familiengrab Urnenbestattung 20 Jahre Fr.  1'000.– 30 Jahre / Fr. 1'500.– 
− Familiengrab Erdbestattung 20 Jahre Fr. 2'000.– 30 Jahre / Fr. 3'000.– 
− Hallengrab 30 Jahre Fr. 6'000.– 50 Jahre / Fr. 10'000.– 
 
Neustrukturierung: Durch die Neustrukturierung wurde das Friedhofreglement 
schlanker und verständlicher. Das Regelwerk konnte von bisher 57 Artikeln auf 
neu 35 Artikel reduziert werden. 
 
 

Vorprüfung Rechtsdienst Nidwalden 
 

Der Rechtsdienst Nidwalden hat die Totalrevision Friedhofreglement geprüft. 
Gemäss Vorprüfungsbericht handelt es sich beim überarbeiteten Friedhofregle-
ment um ein gut formuliertes und verständliches Reglement. Das neue Regle-
ment tritt nach der Zustimmung der Gemeindeversammlung und der Genehmi-
gung durch den Regierungsrat per 1. Januar 2018 in Kraft. 
 
 

Antrag des Gemeinderates 
 

1. Der Gemeinderat beantragt, dem vorliegenden Friedhofreglement zuzu-
stimmen. 

2. Der Gemeinderat sei zu ermächtigen, allenfalls vom Regierungsrat Nidwal-
den angeordnete Änderungen im Friedhofreglement zu korrigieren bzw. zu 
ergänzen. 

  

 
Grab der Ungenannten: Wegen der reduzierten Grabesruhe wird das Grab der 
Ungenannten nur noch bis zum 31. Dezember 2020 bestehen bleiben. Die röm. 
kath. Kirchgemeinde Hergiswil plant eine Neugestaltung rund um die Kirche. Der 
Standort des Grabes kann somit in deren Planung miteinbezogen werden. 
 
 

Gemeinschaftsgrab Birkenhain 
 

Grabart: Das Gemeinschaftsgrab Birkenhain wird als neue Grabart aufgenommen. 
Im Birkenhain wird nur die Asche (ohne Urne) beigesetzt. Die Beisetzung erfolgt 
anonym ohne Grabkreuz und Inschrift. Der Birkenhain ist explizit nur für anonyme 
Beisetzungen vorgesehen, ohne Möglichkeit einer Inschrift. Dieser Entscheid 
wurde bewusst gefällt. Der Birkenhain soll den Charakter einer natürlichen Park-
anlage behalten und nicht mit Erinnerungstafeln bedeckt werden. 
 
Unterhalt und Bepflanzung Gemeinschaftsgräber: Beide Gemeinschaftsgräber 
werden vom Friedhofpersonal unterhalten und bepflanzt. Blumen, Kränze und 
Kerzen sind nur auf den dafür geschaffenen Flächen gestattet und werden nach 
dem Verblühen bzw. Abbrennen entsorgt. Laternen, Fotos, Dekorationsgegen-
stände, künstliche Blumen und dergleichen sind nicht erlaubt. 
 
 
Neustrukturierung und Anpassung an heutige Situation 
 

Gebührentarif: Die Gebühren werden neu in einem Anhang zum Friedhofregle-
ment festgelegt. Dadurch sind die Kosten auf einer Seite zusammengestellt und 
besser überblickbar. Die Gebühren können wie bisher im fakultativen Referen-
dum angepasst werden. 
 
Inschriftgebühr: Die Gebühr für die Inschrift am Gemeinschaftsgrab Stampf-
lehmmauern wird von bisher Fr. 600.– auf Fr. 800.– erhöht. Diese Erhöhung ist 
notwendig, um die entstehenden Kosten für die Erstellung und Anbringung der 
Inschriften zu decken. 
 
Bestattungsgebühr: Für Verstorbene mit Wohnsitz in Hergiswil werden weiterhin 
keine Bestattungsgebühren erhoben. Die Gebühr für auswärtige Verstorbene 
beträgt wie bis anhin Fr. 1'000.– für eine Urnenbeisetzung und Fr. 2'000.– für eine 
Erdbestattung. 
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II. ORGANE UND ZUSTÄNDIGKEITEN 

Art. 3 Gemeinderat 

1 Der Gemeinderat übt die Aufsicht über das Friedhof- und Bestattungswesen 
aus.  

2 Er ist insbesondere zuständig für: 
1. die Wahl der Friedhofkommission 
2. die Anstellung des Friedhofpersonals 
3. die Bestimmung der Friedhofverwaltung 

Art. 4 Friedhofkommission 

1 Die Friedhofkommission besteht aus fünf Mitgliedern und setzt sich zusam-
men aus: 
1. einem Mitglied des Gemeinderates 
2. einer Vertretung des römisch-katholischen Kirchenrates 
3. einer Vertretung der evangelisch-reformierten Kirchenpflege 
4. der zuständigen Stelle der Friedhofverwaltung 
5. der Leitung des Friedhofpersonals 

2 Die Friedhofkommission überwacht die Einhaltung des Friedhofreglements. 

Art. 5 Friedhofverwaltung 

Die Friedhofverwaltung ist zuständig für folgende Aufgaben: 
1. die Führung des Bestattungsregisters 
2. die Zuweisung der einzelnen Gräber 
3. die Organisation der Räumung der Gräber 
4. die Organisation der Inschriften beim Gemeinschaftsgrab Stampf-

lehmmauern 
5. die Genehmigung der Grabmäler 
6. das Führen des Rechnungswesens 
7. die Gebührenerhebung 
8. den Vollzug der Weisungen der Friedhofkommission 

III.  BESTATTUNGEN 

Art. 6 Meldepflicht 

1 Die Formalitäten für die Bestattung sind mit der Friedhofverwaltung zu re-
geln. Sie setzt im Einvernehmen mit den Hinterbliebenen und dem zuständi-
gen Pfarramt den Bestattungsort sowie die Bestattungszeit fest. 

2 Die Organisation und Gestaltung der kirchlichen Bestattungsfeier sind mit 
dem zuständigen Pfarramt festzulegen. 

 
 
Gemeinde Hergiswil NW 11.11 
 
Friedhofreglement 
 
vom 21. November 2017 
 
 
 
 
D i e  G e m e i n d e v e r s a m m l u n g ,  

gestützt auf Art 76 der Kantonsverfassung vom 10. Oktober 19651, in Ausfüh-
rung von Art. 13 und 34 des Gesetzes über die Organisation und Verwaltung 
der Gemeinden vom 28. April 19742 (Gemeindegesetz, GemG), Art. 78 ff. des 
Gesetzes zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit vom 30. Mai 20073 

(Gesundheitsgesetz, GesG) und der Vollzugsverordnung über die Friedhöfe 
und Bestattungen vom 4. Dezember 20124 (Friedhofs- und Bestattungsver-
ordnung, FBV). 

b e s c h l i e s s t :  

I. ALLGEMEINES 

Art. 1 Zweck 

Dieses Reglement regelt das Friedhof- und Bestattungswesen auf dem Fried-
hof der Gemeinde Hergiswil. 

Art. 2 Recht auf Bestattung 

1 Verstorbene mit letztem zivilrechtlichen Wohnsitz in Hergiswil haben das 
Recht auf eine Bestattung im Friedhof. 

2 Die Bestattung Verstorbener mit letztem zivilrechtlichen Wohnsitz ausserhalb 
der Gemeinde Hergiswil bedarf der Bewilligung der Friedhofverwaltung. Die 
Bewilligung kann mit Auflagen versehen werden. 

                                                
1 Nidwaldner Gesetzessammlung 111 
2 Nidwaldner Gesetzessammlung 171.1 
3 Nidwaldner Gesetzessammlung 711.1 
4 Nidwaldner Gesetzessammlung 715.2 
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Art. 11 Gräberarten 
1 Auf der Friedhofanlage bestehen folgende Gräberarten: 
1. Gemeinschaftsgrab Stampflehmmauern 
2. Gemeinschaftsgrab Birkenhain 
3. Reihengrab Urnenbestattung  
4. Reihengrab Erdbestattung 
5. Familiengrab Urnenbestattung  
6. Familiengrab Erdbestattung 
7. Hallengrab 

2 Die Grösse der einzelnen Gräber richtet sich nach dem Friedhofplan. 

Art. 12 Grabesruhe 

Die Grabesruhe für sämtliche Bestattungen beträgt 15 Jahre. 

Art. 13 Aufhebung der Gräber 

1 Die Angehörigen werden gemäss § 25 der Friedhofs- und Bestattungsver-
ordnung über die Aufhebung von Gräbern orientiert. 

2 Nicht fristgerecht weggeräumte Grabmäler und Bepflanzungen werden von 
der Gemeinde unentgeltlich geräumt und entsorgt. 

 

2. Grabarten 

Art. 14 Gemeinschaftsgrab Stampflehmmauern 

1 In die Stampflehmmauern wird nur die Asche beigesetzt. 

2 Auf Wunsch lässt die Friedhofverwaltung eine vorgegebene Inschrift für die 
Dauer der Grabesruhe gegen eine einmalige Gebühr anbringen. 

3 Grabkreuze dürfen drei Monate stehen bleiben. 

Art. 15 Gemeinschaftsgrab Birkenhain 

1 Im Birkenhain wird nur die Asche beigesetzt. 

2 Die Beisetzung erfolgt anonym ohne Grabkreuz und Inschrift. 

Art. 16 Reihengräber 

1 In einem Reihengrab darf nur eine Bestattung erfolgen. 

2 Reihengräber werden fortlaufend belegt. Nach Ablauf der Grabesruhe wer-
den die Reihengräber aufgehoben; sie können nicht verlängert werden. 
  

Art. 7 Bestattungsart 

Folgende Bestattungen sind möglich: 
1. Erdbestattung; 
2. Feuerbestattung. 

Art. 8 Aufbahrung 

1 Aufbahrungsort ist die Friedhofhalle. Diese kann unentgeltlich benutzt wer-
den. 

2 Die maximale Aufbahrungsfrist beträgt 5 Tage. 

Art. 9 Bestattung 
1 An Samstag-Nachmittagen, Sonn- und Feiertagen finden keine Bestattungen 
statt.  

2 Bei Bestattungen ohne Mitwirkung kirchlicher Organe hat ein Mitarbeitender 
des Friedhofpersonals anwesend zu sein. 

3 Den Angehörigen ist es gestattet, die Urne ausserhalb des Friedhofes auf-
zubewahren. Nachträgliche Bestattungen auf dem Friedhof sind in einem 
Gemeinschaftsgrab ohne Inschrift möglich. 

IV. FRIEDHOFANLAGE 
 
1. Allgemeines 

Art. 10 Friedhofruhe 

1 Die Friedhofanlage, als Ruhestätte der Verstorbenen, ist ein Ort der Stille. 
Ruhe und Würde des Ortes sind zu respektieren. 

2 Ohne Bewilligung des Friedhofpersonals darf das Friedhofareal nicht mit 
Fahrzeugen befahren werden. 

3 Es ist verboten, Tiere in die Friedhofanlage mitzunehmen. 

4 Abfälle sind gesondert in die dafür bereitgestellten Container zu entsorgen. 
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Art. 21 Materialien 

1 Grabmäler sind aus Naturstein, Holz, Schmiedeisen, Bronze, Kupfer oder 
Glas zu fertigen. 

2 Die Friedhofverwaltung entscheidet über die Verwendung anderer Materia-
lien. 

Art. 22 Gestaltung 

1 Die Grabmäler haben den ästhetischen Anforderungen des Friedhofes zu 
entsprechen. 

2 Sie haben eine handwerkliche Bearbeitung aufzuweisen. Es dürfen keine 
Bearbeitungsmethoden gewählt werden, die am Grabmal hochspiegelnden 
Glanz erzeugen. 

3 Spezielle Grabmäler, namentlich künstlerisch wertvolle, rundplastische Ar-
beiten, können von der Friedhofverwaltung genehmigt werden, sofern das 
Gesamtbild des Friedhofes nicht gestört wird. 

Art. 23 Masse der Grabmäler 

1 Für die Grabmäler sind folgende Höchstmasse zulässig: 

 Höhe Breite Summe aus  Tiefe 

 Höhe + Breite 

1. Reihengrab Urnenbestattung, stehend 80 40 110 12-20 

2. Reihengrab Urnenbestattung, liegend 50 50 90 10-20 

3. Reihengrab Erdbestattung 120 60 150 12-20 

4. Familiengrab Urnenbestattung 120 100 180 15-25 

5. Familiengrab Erdbestattung 150 150 230 20-35 

6. Hallengräber 250 90  5-14 

2 Die Summer aus Höhe und Breite darf maximal das Mass gemäss Spalte 3 
aufweisen.  

Art. 24 Inschriftplatten 

1 Inschriften sind grundsätzlich auf den Grabmälern anzubringen. 

2 Inschriftplatten als Ergänzung zum Grabmal sind zugelassen, wenn auf ei-
nem Grabmal zu wenig Platz für zusätzliche Inschriften vorhanden ist. 
  

Art. 17 Familiengräber 

1 Familiengräber müssen gemietet werden. Die Mietdauer beträgt 20 Jahre. 

2 In einem Familiengrab für Urnen dürfen so viele Urnen beigesetzt werden, 
wie Platz vorhanden ist. 

3 In einem Familiengrab für Erdbestattungen dürfen maximal zwei Leichname 
bestattet werden. Zusätzliche Urnenbestattungen sind gestattet, soweit Platz 
vorhanden ist. 

4 Bei einer Bestattung muss der Mietvertrag mindestens bis zum Ablauf der 
Grabesruhe verlängert werden. 

Art. 18 Hallengräber 

1 Hallengräber müssen gemietet werden. Die Mietdauer beträgt 30 Jahre. 

2 In einem Hallengrab dürfen maximal zwei Leichname bestattet werden. Zu-
sätzliche Urnenbestattungen sind gestattet, soweit Platz vorhanden ist. 

3 Bei einer Bestattung muss der Mietvertrag mindestens bis zum Ablauf der 
Grabesruhe verlängert werden. 

 

3. Grabmäler 

Art. 19 Grundsatz 
1 Auf jedem Grab (ausgenommen Gemeinschaftsgrab) ist innert Jahresfrist ein 
Grabmal zu setzen. 

2 Frei stehende Grabmäler sind auf ein Fundament zu setzen. 

3 Grabmäler sind in die Reihe der anderen zu stellen. Schräg gestellte Grab-
mäler sind nicht gestattet 

Art. 20 Bewilligung 

1 Grabmäler dürfen nur mit Bewilligung der Friedhofverwaltung errichtet, ge-
ändert oder entfernt werden. 

2 Vor der Errichtung oder Änderung sind der Friedhofverwaltung Pläne und 
Zeichnungen im Massstab 1 :10 unter Angabe des Auftraggebers, des Ge-
suchstellers, der zu verwendenden Materialien und deren Bearbeitung, der 
Beschriftung und der Ausmasse einzureichen. 

3 Die Friedhofverwaltung ist ermächtigt, Grabmäler, die nicht der erteilten Be-
willigung entsprechen, auf Kosten des Erstellers entfernen zu lassen. 
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V.  KOSTEN UND GEBÜHREN 

Art. 29 Kremationskosten 

1 Für Verstorbene mit zivilrechtlichem Wohnsitz in Hergiswil werden die Kre-
mationskosten der Krematorien Luzern und Schwyz von der Gemeinde über-
nommen. 

2 Nicht übernommen werden die Kosten für den Sarg, eine spezielle Urne und 
den Transport. 

Art. 30 Bestattungsgebühren 

1 Die Bestattungsgebühren umfassen die Bereitstellung des Aufbahrungsor-
tes, die Belegung des Grabes, das Öffnen und Schliessen des Grabes sowie 
die Entschädigung des Friedhofpersonals. 

2 Für Verstorbene mit zivilrechtlichem Wohnsitz in Hergiswil werden keine 
Bestattungsgebühren erhoben. 

Art. 31 Mietgebühren 

1 Für Familiengräber und Hallengräber sind Mietgebühren zu entrichten. Es 
wird ein Mietvertrag ausgefertigt. 

2 Bei Verlängerung der Grabmiete richtet sich die Nachzahlung nach den ak-
tuell gültigen Ansätzen und der Anzahl der zu verlängernden Jahre. 

Art. 32 Gebührentarife 

1 Die Gebühren sind im Anhang zu diesem Friedhofreglement festgesetzt.  

2 Der Gemeinderat wird ermächtigt und beauftragt, die Gebührentarife perio-
disch zu überprüfen und anzupassen. 

3 Die Anpassung unterliegt dem fakultativen Referendum. 
  

4. Unterhalt und Bepflanzung 

Art. 25 Allgemeines 

1 Das Friedhofpersonal ist dafür besorgt, dass die Friedhofanlage in seiner 
Gesamtwirkung ein würdiges Bild aufweist. 

2 An folgenden Tagen dürfen Unterhalts- und Bepflanzungsarbeiten nur vom 
Friedhofpersonal ausgeführt werden: 
1. Hoher Donnerstag bis und mit Ostermontag 
2. Freitag vor Pfingsten bis und mit Pfingstmontag 
3. 31. Oktober bis und mit 2. November 

Art. 26 Unterhalt 

1 Die Angehörigen sind verpflichtet, das Grab ordentlich und dem Charakter 
des Friedhofes entsprechend zu unterhalten. 

2 Erfolgt dies trotz schriftlicher Aufforderung nicht, kann die Friedhofverwal-
tung die Ersatzvornahme auf Kosten der Angehörigen anordnen. 

3 Werden gemietete Gräber nicht ordentlich unterhalten, kann der Mietvertrag 
auf das Ende der Grabesruhe vorzeitig gekündigt werden. 

Art. 27 Bepflanzung 

1 Für die Bepflanzung der Reihengräber, Familiengräber und Hallengräber 
sind die Angehörigen verantwortlich. Bei Vernachlässigung gilt Art. 26 sinn-
gemäss. 

2 Die Grabfläche darf frei bepflanzt werden. Nicht gestattet ist: 
1. das Belegen der Grabfläche mit Steinplatten oder anderen festen Materia-

lien; 
2. das Bestreuen von mehr als der halben Grabfläche mit Steinsplitt oder 

anderen anorganischen Materialien; 
3. das Bepflanzen mit Bäumen oder Grosssträuchern; 
4. das Anbringen von Grabeinfassungen. 

Art. 28 Unterhalt und Bepflanzung Gemeinschaftsgräber 

1 Die Gemeinschaftsgräber werden vom Friedhofpersonal unterhalten bzw. 
bepflanzt. 

2 Blumen, Kränze und Kerzen sind nur auf den dafür geschaffenen Flächen 
gestattet. Diese werden nach dem Verblühen bzw. Abbrennen entsorgt. 

3 Laternen, Fotos, Dekorationsgegenstände, künstliche Blumen und derglei-
chen sind nicht erlaubt. Solche Gegenstände werden entsorgt. 
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Anhang: 

GEBÜHRENTARIFE 

zum Friedhofreglement der Gemeinde Hergiswil 
 
 
1.  INSCHRIFTGEBÜHR 

1.2 Inschrift Gemeinschaftsgrab Stampflehmmauer Fr. 800.00 
 
 
2.  BESTATTUNGSGEBÜHR 

2.1 Verstorbene mit zivilrechtlichem Wohnsitz in Hergiswil gebührenfrei 

2.2 Verstorbene mit zivilrechtlichem Wohnsitz ausserhalb  
 Hergiswil 
 – Aschenbeisetzung Fr. 1'000.00 
 – Urnenbeisetzung Fr. 1'000.00 

– Erdbestattung Fr. 2'000.00 

Die Friedhofverwaltung kann in begründeten Fällen die  
Bestattungsgebühr reduzieren, namentlich wenn die 
Verstorbenen lange Zeit in Hergiswil wohnhaft waren. 

 
 
3.  MIETGEBÜHR 

3.1 Familiengrab Urnenbestattung 20 Jahre Fr. 1'000.00 

3.2 Familiengrab Erdbestattung 20 Jahre Fr. 2'000.00 

3.3 Hallengrab 30 Jahre Fr. 6'000.00 
 
 
4.  ÜBRIGE KOSTEN UND AUSLAGEN 

4.1 alle weiteren anfallenden Kosten und Auslagen  nach Aufwand 

 

 
 
 
 

VI.  ÜBERANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Art. 33 Haftung 

Die Grundeigentümerin haftet nicht für Unfälle sowie Schäden an Grabmäler, 
Pflanzen, Grabschmuck und anderen auf den Gräbern niedergelegten Ge-
genständen, die durch widerrechtliche Handlungen Dritter, Zufall oder höhere 
Gewalt oder Grabsenkungen verursacht werden. 

Art. 34 Übergangsbestimmungen 

1 Für bestehende Grabstätten gilt die bisherige Grabesruhe. 

2 Bestehende Grabmäler, die den vorliegenden Bestimmungen widerspre-
chen, dürfen bis zum Ablauf der Grabesruhe bzw. Mietdauer bestehen blei-
ben. 

3 Das Grab der Ungenannten bleibt bis zum 31. Dezember 2020 bestehen und 
wird durch die röm.-katholische Kirchgemeinde unterhalten. 

Art. 35 Inkrafttreten 

1 Dieses Friedhofreglement tritt unter Vorbehalt der Genehmigung durch den 
Regierungsrat auf den 1. Januar 2018 in Kraft. 

2 Sämtliche widersprechenden Erlasse sind mit dem Inkrafttreten des vorlie-
genden Reglements aufgehoben, insbesondere das Friedhofreglement vom 
23. November 2007. 

 

Hergiswil, 21. November 2017 
 
 
GEMEINDERAT HERGISWIL 
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Erdgeschoss: 
- Küche, abgestimmt auf die Ansprüche der Pfadi 
- Wasseranschluss EG 
- Ersatz aller Bodenbeläge 
- Zusammenlegung zweier Räume damit ein grosser Gruppenraum entsteht 
- Malerarbeiten 
 
Untergeschoss: 
- Einbau von WCs 
- Ersatz aller Bodenbeläge 
- Einbau Wäschehänge inkl. Entfeuchtungsgerät 
 
Umgebung: 
Bei den Umgebungsarbeiten wird die Pfadi einen hohen Selbsteinsatz leisten. 
 
 
Kosten 
 
Im ganzen Haus ist vorgesehen, die elektrischen Installationen den heutigen 
Sicherheitsvorkehrungen anzupassen. Das Gebäude hat den Jahrgang 1955 und 
wurde 1967 erweitert. Eine Schadstoffanalyse bestätigt, dass einzelne Bauteile 
Schadstoffe aufweisen. Aus diesem Grund werden alle Bodenbeläge und weitere 
geprüfte Bauteile fachmännisch entsorgt. 
 
 
Bezeichnung Kosten inkl. MWST 
 
Vorbereitungsarbeiten Fr. 10'000.-- 
Gebäude Fr. 175'000.-- 
Betriebseinrichtung Fr. 25'000.-- 
Umgebung Fr. 5'000.-- 
Baunebenkosten Fr. 35'000.-- 

Total Fr. 250'000.-- 
 
Die Pfadi Don Bosco wird, insofern es die entsprechenden Arbeiten zulassen, 
Eigenleistungen erbringen. 
 
  

Erläuterungen zum Traktandum 6 
 
 

Neues Pfadilokal: Sanierung Liegenschaft Schulhausstrasse 13a 
"alte Telefonzentrale" 
Erteilung eines Ausführungskredites (Fr. 250'000.--) 
 
 
Ausgangslage 
 
Die Pfadi Don Bosco Hergiswil ist seit 1938 ein wichtiger Teil des Hergiswiler 
Vereinslebens. Die Pfadi bemüht sich um eine sinnvolle, abwechslungsreiche 
und ganzheitliche Freizeitbeschäftigung für Kinder und Jugendliche. Das 
Leitungsteam plant und realisiert viele Aktivitäten und Anlässe für die Kinder und 
Jugend von Hergiswil. 
 
Das stetige Wachstum des Vereins führte immer mehr zu Engpässen im 
aktuellen Vereinslokal, Zivilschutzanlage Schulhaus Matt. Zudem müssten 
verschiedene Renovationspunkte angegangen werden. Deshalb hat das 
Leitungsteam der Pfadi Don Bosco im September 2016 mit Zuständigen der röm. 
kath. Kirchgemeinde Hergiswil und der Politischen Gemeinde Hergiswil Kontakt 
aufgenommen und den Wunsch geäussert, ein neues Pfadilokal realisieren zu 
können. 
 
An der Sitzung vom 3. Oktober 2016 bot die Politische Gemeinde der Pfadi Don 
Bosco an, die alte Telefonzentrale an der Schulhausstrasse 13a als potentielles 
Lokal näher zu prüfen. Am 5. Dezember 2016 reichten Vertreter der Pfadi ihr 
erarbeitetes Konzept "Neues Pfadilokal" ein. Das ganze Leitungsteam sei begeis-
tert von der Idee und freue sich auf die Umsetzung.  
 
An der Gemeinderatsitzung vom 7. März 2017 stimmte der Gemeinderat der 
Umnutzung der "alten Telefonzentrale" als neues Pfadilokal zu. Im Weiteren teil-
te die röm. kath. Kirchgemeinde mit, dass sie das Projekt unterstützen werde. 
 
 
Erläuterungen zum Projekt 
 
Das eingereichte Konzept der Pfadi wurde eingehend von der Abteilung Liegen-
schaften geprüft und die Umbauarbeiten in eine minimale und maximale Varian-
te aufgeteilt. Der Gemeinderat stimmte an der Sitzung vom 5. September 2017 
der minimalen Variante zu. In dieser Variante sind unter anderem folgende 
Sanierungspunkte vorgesehen: 
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Erläuterungen zum Traktandum 7 
 
 
Teilrevision Nutzungsplanung 
Gewässerraumzonen und Baulinien entlang des Sees, Gewässerraum-
zonen ausserhalb des Siedlungsgebietes, Schutzzonen Abflusswege, 
Sondernutzungszone für dicht überbautes Gebiet im Gewässerraum 
sowie Bereinigungen (Gefahrenzonen, Aufstufung Lärmempfindlichkeit 
und Perimeter Gestaltungsplanpflicht) aufgrund Grenze Bauzone/See 
 
 
Ausgangslage 
 
Die Gesetzgebungen des Bundes zum Wasserbau und zum Gewässerschutz ver-
pflichten die Kantone, den Raumbedarf für oberirdische Gewässer, welcher für 
die Gewährleistung der natürlichen Funktionen der Gewässer, des Hochwasser-
schutzes und der Gewässernutzung erforderlich ist, festzulegen und raumplane-
risch bis zum 31. Dezember 2018 auszuscheiden. 
 
Im Kanton Nidwalden wird die Praxis der Gewässerraumausscheidung an Fliess-
gewässern innerhalb der Bauzonen sowie bei Wasserbauprojekten bereits seit 
vielen Jahren umgesetzt. In der kantonalen Richtlinie «Raumplanerische Festle-
gung des Gewässerraumes an Fliessgewässern» (2004) wurden die entsprechen-
den Grundsätze definiert. 
 
Die Gewässerräume der Fliessgewässer ausserhalb der Bauzone wurden bislang 
nur im Zuge von Wasserbauprojekten umgesetzt. In der Publikation «Gewässer-
raum an Fliessgewässern ausserhalb des Baugebietes» (2009) wurden erneut 
Grundsätze definiert. Sie entsprechen im Wesentlichen den Bundesvorgaben. 
Entlang der Seeufer wurden bislang keine Gewässerräume umgesetzt. Mit der 
vorliegenden Teilrevision werden zum einen die Gewässerraumzonen ausserhalb 
der Bauzonen sowie jene entlang des Sees und Gewässerbaulinien ausgeschie-
den. Des Weiteren werden Arrondierungen von Bauzonen aufgrund der Festle-
gung der Seeuferlinie vorgenommen und eine Sondernutzungszone für dicht 
überbautes Gebiet im Gewässerraum ausgeschieden. Zudem werden zur Siche-
rung des Abflusses kleinerer Gerinne Schutzzonen Abflusswege festgelegt. Wei-
ter werden die Gefahrenzonen, die Aufstufung Lärmempfindlichkeit und der Pe-
rimeter der Gestaltungsplanpflicht beim Ziegelweg aufgrund der Grenze Bauzo-
ne/See bereinigt. Das Bau- und Zonenreglement wird entsprechend ergänzt. 
 
  

 
Terminplanung 
 
Die Umbauarbeiten zum Pfadilokal werden nach dem Auszug der bisherigen 
Mieterin "Ateliergemeinschaft alte Telefonzentrale" realisiert. Spätester Zeit-
punkt des Umbaustartes ist der 2. November 2018. 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt, dem Ausführungskredit von Fr. 250'000.-- für den 
Umbau der Liegenschaft Schulhausstrasse 13a, "alte Telefonzentrale" zum 
neuen Pfadilokal, zuzustimmen. 
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Aufgrund der vorgeschlagenen Lösung wurden die beiden Einwendungen zu-
rückgezogen. Die Änderungen sind in den nachfolgenden Abbildungen ersicht-
lich. 
 
Teilrevision Gewässerräume 2016 (Auflage Juli 2017) 

 
 
Vorschlag Gemeinderat aufgrund Einwendungsverhandlung, September 2017 

 
 
Legende 

 
  

 
Kantonale Vorprüfung 
 
Der Gemeinderat übermittelte am 22. März 2016 der Baudirektion die Unterlagen 
zur Teilrevision der Nutzungsplanung zur kantonalen Vorprüfung. In der Folge 
führte die Baudirektion bei verschiedenen Amtsstellen eine Vernehmlassung 
durch und stellte am 14. Juli 2016 ihren Bericht der Gemeinde Hergiswil zu. Die 
Baudirektion stellt fest, dass nach der Anpassung aufgrund der Vorprüfung, eine 
Genehmigung durch den Regierungsrat in Aussicht gestellt werden kann. Der 
Vorprüfungsbericht enthält Vorbehalte, welche in der weiteren Planung berück-
sichtigt wurden. 
 
Abweichend zu den Unterlagen zuhanden der kantonalen Vorprüfung werden auf 
allen öffentlichen Zonen entlang des Seeufers Gewässerraumzonen von 15 m 
ausgeschieden. Zusätzlich wird auf einigen öffentlichen Zonen die Sondernut-
zungszone für dicht überbautes Gebiet im Gewässerraum ausgeschieden. Hierfür 
wurde der Art. 36d BZR ergänzt. Weiter wurde der Art. 36c Abs. 4 BZR angepasst. 
Abflusswege können zusätzlich in Sondernutzungsplanungsverfahren und Bau-
bewilligungsverfahren mit Zustimmung der Direktion abweichend von der 
Schutzzone Abflusswege festgelegt werden. Bei diesen Ergänzungen handelt es 
sich um formale Änderungen, welche aufgrund der generellen Anpassung der 
Vorgaben innerhalb des Kantons, in Absprache mit den zuständigen Stellen und 
dem Rechtsdienst, erfolgten. 
 
 
Öffentliche Auflage / Einwendungen 
 
Ab dem 14. Juni 2017 bestand während 30 Tagen die Möglichkeit, die Unterlagen 
zur Anpassung der Zonenpläne und des Bau- und Zonenreglements einzusehen. 
Während des Auflageverfahrens sind beim Gemeinderat zwei Einwendungen 
eingegangen, welche beide gütlich erledigt werden konnten. 
 
 
Änderungen gegenüber der öffentlichen Auflage 
 
Gestützt auf die Einwendungsverhandlung wurde eine Reduktion der Gewässer-
raumzonenbreite vorgenommen. Im Sinne einer abschnittsweisen Betrachtung 
von «dicht überbautem Gebiet» wird bei der Gewässerraumzone auf den Parzel-
len Nr. 183 und 344 neu eine Breite von 6 m vorgeschlagen, mit Angleichung an 
den Gewässerraum von 15 m bei der südlich angrenzenden Parzelle Nr. 179. 
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Änderungen im Bau- und Zonenreglement 
 
Das Bau- und Zonenreglement wird mit folgenden Bestimmungen ergänzt bzw. 
angepasst (kursiv): 
 

Art. 5  Schutzzonen 

… 

6. Gewässerraumzone (überlagert) GWR 

… 

8. Schutzzone Abflusswege (Abflusswegzone / überlagert) AW 

9. Sondernutzungszone für dicht überbautes Gebiet im  
Gewässerraum (überlagert)  

 
Art. 36a  Gewässeraumzone GWR (überlagert) 

1 Die Gewässerraumzone dient dem Schutz vor Hochwasser, der Gewähr-
leistung des Gewässerunterhalts, der Sicherung der natürlichen Funktion des 
FliessGewässers und der Förderung der Artenvielfalt. Sie überlagert andere 
Zonen. 
2 Innerhalb der Gewässerraumzone ist eine gewässergerechte Ufervegetation 
zu erhalten und nach Möglichkeit zu fördern. Ebenso sind siedlungsökolo-
gisch wertvolle Strukturen wie Trockensteinmauern und Baumreihen wenn 
möglich zu erhalten. 
3 Der Gemeinderat legt, falls erforderlich, in Verträgen mit den Grundei-
gentümern und/oder Bewirtschaftern die Schutz- und Pflegemassnahmen 
fest. 
4 Die Errichtung von Bauten (inkl. Kleinbauten) und Anlagen ist nicht zulässig. 
Nutzungen, die dem Zonenzweck zuwiderlaufen, sind untersagt. Bezüglich 
Düngung und Lagerung von organischen Stoffen gelten die eidgenössischen 
Bestimmungen. 
5 Das Erstellen von notwendigen Überquerungen wie Brücken, Überführungen 
und dgl., sowie geeignete Mass- nahmen zur Sanierung, Sicherung und 
Renaturierung der Fliessgewässer, welche den Hochwasserschutz nicht be-
hindern, sind erlaubt. Wo es die Sicherheit erfordert, oder wo ein über-
geordnetes Interesse besteht, kann der Gemeinderat unter Vorbehalt der 
Zustimmung der betreffenden kantonalen Stellen im Einzelfall weitere Aus- 
nahmen gestatten. 
6 […] Innerhalb der Gewässerraumzone sind Verkehrserschliessungen sowie 
Fuss- und Radwege gestattet, sofern sie im Verkehrsrichtplan und/oder 
Fusswegplan dargestellt sind. 

  

 
Erläuterung der Änderungen in den Zonenplänen  
 
Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Randbedingungen hat der Gemeinderat 
in Zusammenarbeit mit den kantonalen Fachstellen die Gewässerraumzonen 
sowie Schutzzonen Abflusswege festgelegt und die Zonenpläne Siedlung und 
Landschaft entsprechend überarbeitet. 
 
Am 18. April 2016 fand eine gut besuchte Informationsveranstaltung statt. Dabei 
hat der Kantonsingenieur die Entstehung der Gewässerraumzone, die heute gel-
tenden gesetzlichen Grundlagen sowie das Ausscheidungsprozedere erörtert. 
 
In einem weiteren Schritt fand bei den direkt betroffenen Grundeigentümern eine 
Vernehmlassung statt, wobei alle die für ihre Parzelle relevanten Unterlagen 
zugestellt und die Möglichkeit zur Mitwirkung bekamen. Im Anschluss wurden die 
vorgebrachten Anregungen soweit möglich in der vorliegenden Teilrevision der 
Nutzungsplanung umgesetzt. 
 
Innerhalb der vorliegenden Teilrevision werden in der Gemeinde Hergiswil zum 
einen die Gewässerraumzonen ausserhalb der Bauzonen sowie jene entlang des 
Sees und Gewässerbaulinien ausgeschieden. Durch die Ausscheidung der Ge-
wässerraumzonen entlang des Sees gibt es am Seeufer diverse Arrondierungen 
der Bauzonen sowie Flächen, welche neu als Grundnutzung Gewässerraumzone 
ausgeschieden werden. Zusätzlich werden gewisse öffentliche Zonen mit der 
Sondernutzungszone für dicht überbautes Gebiet im Gewässerraum überlagert. 
 
Neben den Gewässerraumzonen wird zur Sicherung des Abflusses entlang der 
kleineren Gerinne eine Schutzzone Abflusswege ausgeschieden. Weiter werden 
die überlagerten Gefahrenzonen, die «Aufstufung Lärmempfindlichkeit» sowie 
die Gestaltungsplanpflicht beim Ziegelweg entlang des neu festgelegten See-
ufers auf die Grenze Bauzone/See angepasst. 
 
  

98 99



 
Änderungen im Bau- und Zonenreglement 
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4 In Sondernutzungsplanungsverfahren, Wasserbauverfahren gemäss der 
Wasserrechtsgesetzgebung und Baubewilligungsverfahren können die Ab-
flusswege mit Zustimmung der Direktion abweichend von der Abflussweg- 
zone festgelegt werden. 
 
Art. 36d   Sondernutzungszone für dicht überbautes Gebiet im Gewäs-

serraum (überlagert) 

1 Die Sondernutzungszone für dicht überbautes Gebiet im Gewässerraum 
überlagert Gewässerraumzonen beziehungsweise Gewässerräume. 
2 Sind die bundesrechtlichen Voraussetzungen erfüllt, können in dieser 
Sondernutzungszone: 

1. die Breite der Gewässerräume im Rahmen eines Verfahrens zur 
Bewilligung von Bauten und Anlagen ge- stützt auf Art. 41a Abs. 4 oder 
41b Abs. 3 der eidgenössischen Gewässerschutzverordnung (GSchV) 
reduziert werden; 

2. Ausnahmebewilligungen gemäss Art. 41c Abs. 1 lit. a GSchV erteilt 
werden. 

3 Die Reduktion der Breite der Gewässerräume und die Erteilung von 
Ausnahmebewilligungen benötigen die Zustimmung der Direktion. 
4 Die von der Gewässerraumzone abweichende Festlegung der Gewässer-
räume bei der Verbauung oder Korrektion eines Gewässers bleibt vorbehalten. 

 
 
Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt, den geänderten Zonenplänen Siedlung und Land-
schaft sowie dem geänderten Bau- und Zonenreglement zustimmen. 
 

 
7 Von der Zonengrenze ist für sämtliche Bauten und Anlagen ein Abstand von 
3.00 m einzuhalten. Ausnahmen bilden Bauten und Anlagen, die durch Bau-
linien gesichert sind oder einen Standort am Gewässer erfordern. Tiefbauten 
und Anlagen, welche den Zugang für Unterhalt, Intervention sowie den Hoch-
wasserschutz nicht behindern, sind zulässig. 
8 Bei eingedolten Bächen innerhalb der Bauzone ist generell beidseitig ein Ab-
stand von 7.00 m (ab Achse) einzuhalten. Bei Bauvorhaben innerhalb dieses 
Raumes werden im Rahmen eines Vorentscheides der Bachlauf, die Abstände 
und eine allfällige Ausdolung festgelegt. Im Rahmen von Baugesuchen, 
Nutzungsänderungen oder Renaturierungen und Öffnungen der Gewässer ist 
der entsprechende Gewässerraum festzulegen. Innerhalb von Gestaltung-
splänen sind eingedolte Gewässer grundsätzlich zu öffnen. Im Rahmen von 
Gestaltungsplänen kann von der Gewässerraumzone abgewichen werden, 
wenn dadurch eine ökologisch bessere Lösung für das Gewässer erreicht 
wird. 
9 Wo keine Gewässerraumzone ausgeschieden ist, richtet sich dieser nach 
den Übergangsbestimmungen der eidgenössischen Gewässerschutzver-
ordnung bzw. gilt der Gewässerabstand gemäss kantonalem Baugesetz. gilt 
der Gewässerabstand gemäss Verordnung über den Wasserbau des Bundes 
bzw. der kant. Anschlussgesetzgebung. 
 
Art. 36b  Schutzzone Abflusswege (Abflusswegzone / überlagert) 
  1. Zweck 

1 Die Abflusswegzone dient dem Hochwasserschutz; sie bewahrt vor Schäden, 
indem sie den erforderlichen Raum für den Hochwasserschutz, die Interven-
tion bei Ereignissen und den Gewässerunterhalt freihält. 
2 Sie wird als überlagernde Zone entlang von kleineren Gewässern, Runsen 
und Geländemulden ausgeschieden, bei denen keine Gewässerraumzone 
festgelegt wird. 
 
Art. 36c  2. Bau- und Nutzungsbeschränkungen 

1 Bauten und Anlagen sowie Nutzungen, die dem Zonenzweck zuwiderlaufen, 
sind untersagt; sie sind erlaubt, wenn 

1. sie auf den Standort in der Abflusswegzone angewiesen sind; und 

2. der Zonenzweck nicht wesentlich beeinträchtigt wird. 
2 Baubewilligungen in der Abflusswegzone bedürfen der Zustimmung der 
Direktion. 
3 Die Bestimmungen zur Abflusswegzone schränken die zulässige land-
wirtschaftliche Bewirtschaftung nicht weiter ein. 
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4 In Sondernutzungsplanungsverfahren, Wasserbauverfahren gemäss der 
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Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt, den geänderten Zonenplänen Siedlung und Land-
schaft sowie dem geänderten Bau- und Zonenreglement zustimmen. 
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Öffentliche Auflage / Einwendungen 
 
Ab dem 14. Juni 2017 bestand während 30 Tagen die Möglichkeit, die Unterlagen 
zur Anpassung des Zonenplans Siedlung einzusehen. Während des Auflagever-
fahrens sind beim Gemeinderat keine Einwendungen eingegangen. 
 
 
Änderung Zonenplan 
 
Ausschnitt mit Änderungen 

 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt, dem geänderten Zonenplan Siedlung zustimmen. 

Erläuterungen zum Traktandum 8 
 
 
Teilrevision Nutzungsplanung 
Umzonung Parzelle Nr. 103, Seehotel Pilatus und Festlegung  
Sondernutzungsplanpflicht Parzellen Nr. 102 und 103 
 
 
Ausgangslage 
 
Die Grundeigentümerin «Seehotel Pilatus AG» der Parzellen Nr. 102 und 103 er-
sucht aufgrund einer Bedürfnisabklärung und Machbarkeitsstudie, welche durch 
die UNIT Architekten AG vorgenommen wurde, um eine Anpassung der Nutzungs-
planung. Konkret ersucht die Grundeigentümerin, dass die Parzelle Nr. 103 von 
der Sondernutzungszone Seeufer A (SZ A) in die Sondernutzungszone Seeufer B 
(SZ B) umgezont wird und somit der gleichen Zone wie die Parzelle Nr. 102 mit 
dem Seehotel angehört. 
 
Der Antrag wird dahingehend begründet, dass sich die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen für Hotelbetriebe in den letzten Jahren deutlich verschlechtert 
haben und somit neue Betriebskonzepte installiert werden müssen. Das Ziel sei, 
auf der Parzelle Nr. 103 Gebäulichkeiten für Hotelnutzungen und Wohnungen für 
kurzfristiges oder langfristiges Wohnen zu errichten (Apparthotel). Das genaue 
Nutzungsverhältnis der Nutzungseinheiten ist momentan noch nicht abschlies-
send geklärt, soll jedoch den heutigen Bestimmungen der Zone entsprechen. 
 
 
Kantonale Vorprüfung 
 
Der Gemeinderat übermittelte am 22. März 2016 der Baudirektion die Unterlagen 
zur Teilrevision der Nutzungsplanung zur kantonalen Vorprüfung. In der Folge 
führte die Baudirektion bei verschiedenen Amtsstellen eine Vernehmlassung 
durch und stellte am 14. Juli 2016 ihren Bericht der Gemeinde Hergiswil zu. Die 
Baudirektion stellt fest, dass nach der Anpassung aufgrund der Vorprüfung, eine 
Genehmigung durch den Regierungsrat in Aussicht gestellt werden kann. Der 
Vorprüfungsbericht enthält Hinweise, Empfehlungen und Vorbehalte. 
 
Aufgrund der Vorprüfung wird über die Parzellen Nr. 102 und 103 eine Sondernut-
zungsplanpflicht gelegt. 
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Öffentliche Auflage / Einwendungen 
 
Ab dem 14. Juni 2017 bestand während 30 Tagen die Möglichkeit, die Unterlagen 
zur Anpassung des Zonenplans Siedlung einzusehen. Während des Auflagever-
fahrens sind beim Gemeinderat keine Einwendungen eingegangen. 
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Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt, dem geänderten Zonenplan Siedlung zustimmen. 
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Ausgangslage 
 
Die Grundeigentümerin «Seehotel Pilatus AG» der Parzellen Nr. 102 und 103 er-
sucht aufgrund einer Bedürfnisabklärung und Machbarkeitsstudie, welche durch 
die UNIT Architekten AG vorgenommen wurde, um eine Anpassung der Nutzungs-
planung. Konkret ersucht die Grundeigentümerin, dass die Parzelle Nr. 103 von 
der Sondernutzungszone Seeufer A (SZ A) in die Sondernutzungszone Seeufer B 
(SZ B) umgezont wird und somit der gleichen Zone wie die Parzelle Nr. 102 mit 
dem Seehotel angehört. 
 
Der Antrag wird dahingehend begründet, dass sich die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen für Hotelbetriebe in den letzten Jahren deutlich verschlechtert 
haben und somit neue Betriebskonzepte installiert werden müssen. Das Ziel sei, 
auf der Parzelle Nr. 103 Gebäulichkeiten für Hotelnutzungen und Wohnungen für 
kurzfristiges oder langfristiges Wohnen zu errichten (Apparthotel). Das genaue 
Nutzungsverhältnis der Nutzungseinheiten ist momentan noch nicht abschlies-
send geklärt, soll jedoch den heutigen Bestimmungen der Zone entsprechen. 
 
 
Kantonale Vorprüfung 
 
Der Gemeinderat übermittelte am 22. März 2016 der Baudirektion die Unterlagen 
zur Teilrevision der Nutzungsplanung zur kantonalen Vorprüfung. In der Folge 
führte die Baudirektion bei verschiedenen Amtsstellen eine Vernehmlassung 
durch und stellte am 14. Juli 2016 ihren Bericht der Gemeinde Hergiswil zu. Die 
Baudirektion stellt fest, dass nach der Anpassung aufgrund der Vorprüfung, eine 
Genehmigung durch den Regierungsrat in Aussicht gestellt werden kann. Der 
Vorprüfungsbericht enthält Hinweise, Empfehlungen und Vorbehalte. 
 
Aufgrund der Vorprüfung wird über die Parzellen Nr. 102 und 103 eine Sondernut-
zungsplanpflicht gelegt. 
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Ziel 
 
Die vergangenen Jahre haben aufgezeigt, dass die erstellten Bauwerke sehr 
positive Auswirkungen auf die Geländeverschiebungen in diesen Gebieten haben. 
Damit ist auch die Wirksamkeit auf die potentiellen Rutschhänge im Einzugsge-
biet gegeben. 
 
Aufgrund der Tatsache, dass die Gemeinde Hergiswil einen seriösen und aufwen-
digen Unterhalt an den Schutzbauwerken betreibt, konnte in Zusammenarbeit 
mit Bund und Kanton ein Erhaltungsprojekt für die Wiederherstellung und Ver-
besserung der forstlichen Schutzbauten ausgearbeitet werden.  
 
Projektbeschrieb 
 
Folgende baulichen Massnahmen sind geplant: 
 

• Sanierung Kohlerbach, Raubettgerinne mit Schwellen 

• Ersatz der Entwässerungen (Kännel) in den Bereichen Martinsgründ, Schelig-
see und Krummstutz 

 

 

 Schadensbilder Kohlerbach 
 

Erläuterungen zum Traktandum 9 
 
 

Wildbäche: Steinibach und seine Zuflüsse, Erhaltungsprojekt 2018 
bis 2021, Kohlerrutsch, Hell – Sören - Steingraben 
Erteilung eines Ausführungskredites (Fr. 1'300'000.--) 
 
 
Ausgangslage 
 
Im Zusammenhang mit der Genehmigung des integralen Hochwasserschutzpro-
jektes Steinibach und seiner Zuflüsse wurden ab dem Jahr 1982 die forstlichen 
Massnahmen geplant und ausgeführt. 
 
Die forstlichen Massnahmen bilden einen wichtigen Bestandteil dieses Hochwas-
serschutzprojektes. Die Ausführung erfolgte in den Jahren 1982 bis 2017 in ver-
schiedenen Etappen. Die baulichen Arbeiten umfassten die Gebiete Kohlerrutsch 
/ Sören und Steingraben. Dabei wurden vorwiegend Hangentwässerungen (Blech- 
und Holzkännel), Forststrassen und Gerinneverbauungen ausgeführt. Die 
Lebensdauer für diese forstlichen Massnahmen betragen ca. 15 – 25 Jahre. Dank 
dem intensiven Unterhalt an diesen Schutzbauwerken konnte die Lebensdauer 
merklich verlängert werden. Anlässlich der Zustandsbeurteilung dieser Schutz-
bauten im Jahr 2017 wurde festgestellt, dass bei zahlreichen Objekten die 
Lebensdauer nun erreicht und die vorgesehene Schutzfunktion nicht mehr voll-
umfänglich erfüllt ist. 
 

 
Übersicht Projektperimeter 
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biet gegeben. 
 
Aufgrund der Tatsache, dass die Gemeinde Hergiswil einen seriösen und aufwen-
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Die forstlichen Massnahmen bilden einen wichtigen Bestandteil dieses Hochwas-
serschutzprojektes. Die Ausführung erfolgte in den Jahren 1982 bis 2017 in ver-
schiedenen Etappen. Die baulichen Arbeiten umfassten die Gebiete Kohlerrutsch 
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Die bisher aufgelaufenen Kosten für die Planung (Bauprojekt) betragen rund 

Fr. 30'000.--. Die Kreditvorlage mit Gesamtkosten von Fr. 1'300'000.-- schliesst 
diese Kosten ein. 
 
Terminplanung 
 
Alle vorgeschlagenen forstlichen Massnahmen sind, vorbehältlich der Genehmi-
gung durch die zuständigen Instanzen von Bund und Kanton, für die Jahre 2018 
bis 2021 vorgesehen. 
 
Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt, dem Ausführungskredit von Fr. 1'300'000.-- für das 
Erhaltungsprojekt Steinibach und seine Zuflüsse, Massnahmen 2018 bis 2021, 
Kohlerrutsch, Hell - Sören - Steingraben zuzustimmen. 
 
 

 
Massnahmen Sanierung Kohlerbach 
 
 

 
Massnahmen Entwässerungen: Känneltypen 
 
 
Kosten 
 
Die Sanierungskosten belaufen sich auf Fr. 1'300'000.-- (inkl. MWST), Preisbasis 
September 2017, mit einer Kostengenauigkeit von +/- 10 %. Von Bund und Kanton 
sind Subventionsbeiträge von ca. 60 % der Kosten zu erwarten. 
 
Bezeichnung Kosten inkl. MWST 
 
Bauliche Massnahmen Kohlerbach Fr. 480'000.-- 
Entwässerungsmassnahmen Ersatz Kännel Fr. 580'000.-- 
Bauingenieurleistungen, Spezialisten Fr. 140'000.-- 
Unvorhergesehenes, Rundungen (ca. 12 %) Fr. 100'000.-- 

Total Fr. 1'300'000.-- 
  

106 107



 
 
Die bisher aufgelaufenen Kosten für die Planung (Bauprojekt) betragen rund 

Fr. 30'000.--. Die Kreditvorlage mit Gesamtkosten von Fr. 1'300'000.-- schliesst 
diese Kosten ein. 
 
Terminplanung 
 
Alle vorgeschlagenen forstlichen Massnahmen sind, vorbehältlich der Genehmi-
gung durch die zuständigen Instanzen von Bund und Kanton, für die Jahre 2018 
bis 2021 vorgesehen. 
 
Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt, dem Ausführungskredit von Fr. 1'300'000.-- für das 
Erhaltungsprojekt Steinibach und seine Zuflüsse, Massnahmen 2018 bis 2021, 
Kohlerrutsch, Hell - Sören - Steingraben zuzustimmen. 
 
 

 
Massnahmen Sanierung Kohlerbach 
 
 

 
Massnahmen Entwässerungen: Känneltypen 
 
 
Kosten 
 
Die Sanierungskosten belaufen sich auf Fr. 1'300'000.-- (inkl. MWST), Preisbasis 
September 2017, mit einer Kostengenauigkeit von +/- 10 %. Von Bund und Kanton 
sind Subventionsbeiträge von ca. 60 % der Kosten zu erwarten. 
 
Bezeichnung Kosten inkl. MWST 
 
Bauliche Massnahmen Kohlerbach Fr. 480'000.-- 
Entwässerungsmassnahmen Ersatz Kännel Fr. 580'000.-- 
Bauingenieurleistungen, Spezialisten Fr. 140'000.-- 
Unvorhergesehenes, Rundungen (ca. 12 %) Fr. 100'000.-- 

Total Fr. 1'300'000.-- 
  

106 107



Kirchgemeinde

108



Kirchgemeinde

108



Kirchgemeindeversammlung

der Römisch-Katholischen Kirchgemeinde Hergiswil

Dienstag, 21. November 2017, 19.30 Uhr

Loppersaal Grossmatt, Hergiswil

im Anschluss an die Versammlung der politischen Gemeinde Hergiswil

Traktanden

1) Wahl der Stimmenzähler

2) Finanzen

 2.1 Genehmigung des Budgets 2018

 2.2 Festsetzung eines Steuerrabattes für das Jahr 2018

 2.3 Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2018

3) Teilersatz von Kirchenbänken und Sanierung der verbleibenden Kirchenbänke

 Erteilung eines Ausführungskredits (188‘000 CHF)

Die Stimmberechtigten werden zu zahlreicher Beteiligung eingeladen.

Hergiswil, 06. Oktober 2017     Der Kirchenrat

Erläuterungen zu Traktandum 2

2.1 Genehmigung des Budgets für das Jahr 2018

Wir freuen uns, Ihnen auf den folgenden Seiten das Budget 2018 der Röm.-Kath. 

Kirchgemeinde Hergiswil präsentieren zu dürfen.

Die detaillierte Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung können am Schalter der 

Gemeindeverwaltung eingesehen werden.

2.2 Festsetzung eines Steuerrabattes für das Jahr 2018 in der Höhe

 von 25% bzw. total CHF 300‘000

Der ausserordentliche Steuerertrag aus dem Jahre 2015, welcher als Sollrückstel-

lung gebucht worden ist, wird seitens kantonalem Steueramt in vier Tranchen der 

Kirchgemeinde Hergiswil von 2016 bis 2019 zusammen mit den ordentlichen Steu-

ern ausbezahlt.

Aufgrund der guten finanziellen Lage ist der Kirchenrat der Meinung, dass dieser 

Betrag vollumfänglich dem Steuerzahler in Form eines Steuerrabattes erstattet 

werden soll. Erstmalig wurde dieser Steuerrabatt im Jahr 2016 gewährt.

Unter der Voraussetzung, dass der ordentlich budgetierte Steuerertrag in den Jah-

ren 2016 bis 2019 jeweils minimal erreicht wird, soll dieser Rabatt für diese Jahre 

gewährt werden.

Gemäss Artikel 78 des Gemeindefinanzhaushaltgesetzes (GemFHG, NG 171.2) des 

Kantons NW können Steuerfüsse und Steuerrabatte immer für das folgende Jahr 

beschlossen werden. Für diesen Beschluss ist die Herbstgemeindeversammlung 

abschliessend zuständig.

Der Kirchenrat beantragt daher für das Jahr 2018 wiederum die Gewährung eines 

Steuerrabattes in der Höhe von 0,05 Einheiten. Dies entspricht einem Steuerrabatt 

von ca. 25%, bzw. total CHF 300‘000.

2.3 Festsetzung Steuerfuss für das Jahr 2018

Wir empfehlen der Versammlung, den Steuerfuss unverändert bei 0,21 Einheiten zu 

belassen.
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Investitionen per 2018

Investitions-
Bedarf 2018

0 Allgemeine Verwaltung
0290 Verwaltungsliegenschaften

Kirche

0290.3144.10

TOTAL

Teilersatz von Kirchenbänken und Sanierung der ver-
bleibenden Kirchenbänke 188'000   188'000

188'000

120 121



Erläuterungen zu Traktandum 3

Die Kirchenbänke in der Pfarrkirche sind in die Jahre gekommen. Seit mehr als 40 

Jahren sind diese unverändert geblieben.

Dementsprechend weisen sie heute zum Teil signifikante Gebrauchsspuren auf. 

Zusätzlich ist auch der Holzboden, auf dem die Kirchenbänke stehen, sanierungsbe-

dürftig.

Aus diesen Gründen hat sich der Kirchenrat Gedanken um eine Sanierung der Kir-

chenbänke und des darunterliegenden Bodens gemacht und ist zum Schluss ge-

kommen: 1. die vorderen abgenutzten Kirchenbänke durch Stühle mit ausziehbaren 

Kniebänken zu ersetzen und 2. die hinteren Bankreihen zu sanieren.

Das dafür notwendige Projekt sieht vor, die vorderen 6 Kirchenbankreihen plus die 

vorderste Kniebankreihe zu entfernen. Nach deren Demontage werden die Beschä-

digungen und Risse im darunterliegenden Holzboden ausgebessert, der Boden abge-

schliffen und wieder neu versiegelt. Die entfernten Kirchenbänke werden danach 

durch Stühle ersetzt. Diese haben den Vorteil, dass im vorderen Bereich der Kirche 

flexibler agiert werden kann. So könnten z.B. bei Konzerten einige Stühle entfernt 

und bei anderen Anlässen die Stühle in einem Halbkreis aufgestellt werden. Stehen 

die Stühle in Reih und Glied, können sie jeweils mit einem Brett verbunden werden, 

welches einerseits als Gebetsbuchablage dient und andererseits ein Verrutschen 

der Stühle verhindert.

Im hinteren Bereich der Kirche (nach dem Mittelgang) sollen die Kirchenbänke 

saniert werden. Durch diese Massnahme werden die verbleibenden Kirchenbänke 

wieder in einen recht guten Zustand versetzt.

Der Kostenvoranschlag für den Teilersatz der Kirchenbänke durch Stühle mit Knie-

bänken beläuft sich auf 120‘000 CHF und derjenige für die Sanierung der verblei-

benden Kirchenbänke auf 68‘000 CHF.

120 121



Antrag des Kirchenrates

Der Kirchenrat beantragt, unter Vorbehalt der abschliessenden Beurteilung durch 

die Denkmalpflege, dem Projekt des Teilersatzes der Kirchenbänke und der Sanie-

rung der verbleibenden Kirchenbänke mit Ausgaben in der Höhe von insgesamt 

188‘000 CHF zuzustimmen und den Kirchenrat mit der Ausführung der Arbeiten zu 

beauftragen.

Antrag des Kirchenrates

Der Kirchenrat beantragt, unter Vorbehalt der abschliessenden Beurteilung durch 

die Denkmalpflege, dem Projekt des Teilersatzes der Kirchenbänke und der Sanie-

rung der verbleibenden Kirchenbänke mit Ausgaben in der Höhe von insgesamt 

188‘000 CHF zuzustimmen und den Kirchenrat mit der Ausführung der Arbeiten zu 

beauftragen.
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Hergiswil. Ist finanziell stark.
Hergiswil. Ist im Dialog.
Hergiswil. Ist Kultur.
Hergiswil. Ist sicher.
Hergiswil. Klar!



Gemeinde Hergiswil
Seestrasse 54, 6052 Hergiswil
www.hergiswil.ch

Herbst-
Gemeindeversammlung
2017

Hergiswil. Kommuniziert klar.
Dienstag, 21. November 2017, 19.30 Uhr

Loppersaal, Schulhaus Grossmatt




